
Anhang 
Ich möchte meine 

Sporttauben in die 

Nahrungsmittelkette 

einführen. 

ja nee 

Meine Tauben zählen 

zum GEFLÜGEL. 

Tote Taube = Material der KATEGORIE 2 oder 1 

Meine Tauben zählen zu 

den VÖGELN. 

Diese Tauben dürfen nur mit Arzneimitteln behandelt 

werden, die für die Behandlung von der 

Lebensmittelerzeugung dienenden Tieren zugelassen 

sind. 

Diese Tauben (Vögel) dürfen mit jeglichem 

registrierten Arzneimittel behandelt werden. 

Beim VERKAUF, um sie (zu) schlachten (zu lassen): 

 

Der Taubenzüchter teilt dem Abnehmer seinen Namen 

+ seine Adresse mit. 

 

Der Taubenzüchter füllt ein Dokument für die 

Informationen zur Nahrungsmittelkette aus (INK-

Dokument). 

VERBOTEN, diese Tauben zum Schlachten zu 

verkaufen oder sie zu einem Schlachthof zu 

transportieren 

VERBOTEN, diese Tauben zum Verzehr 

anzubieten Der Abnehmer führt ein Register über den Kauf und 

Verkauf von Tauben und aktualisiert es fortlaufend. 

 

Der Schlachthof führt ein Register über die Ankunft 

der Tauben, aktualisiert dieses fortlaufend und 

kontrolliert, ob die Tauben die Bedingungen für die 

Nahrungsmittelkette erfüllen. 

Geschlachtete Taube = für den Verzehr 

Schlachtnebenerzeugnisse = Material der 

KATEGORIE 3 


